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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1995

Norm

MRG §4 Abs2 Z3a

WEG aF §14 Abs3

WEG 2002 §29 Abs2

Rechtssatz

Die Umstellung einer ölbefeuerten Heizanlage auf die Versorgung mit Fernwärme ist als nützliche Verbesserung

anzusehen. Eine solche Maßnahme dient in der Regel der Allgemeinheit, weil sie - sei es auch nur durch die Situierung

des Heizwerks und die bei Großanlagen erleichterte Kontrolle bzw Beherrschung der Emissionen - Ballungszentren von

Luftschadsto en zu entlasten vermag, sie dient aber auch den Bewohnern des konkret von der Umstellung

betro enen Objekts, weil sie nicht länger den Abgasen der Heizanlage in ihrer unmittelbaren Nähe ausgesetzt sind

(siehe auch § 4 Abs 2 Z 3 a MRG).
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Beisatz: Hier: Beschlussanfechtung iSd § 29 Abs 2 WEG 2002. (T1)
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